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ESG Linked Loans im Trend: 
So funktionieren grüne Unternehmenskredite
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ESG ist eine Querschnittsmaterie über eine Vielzahl rechtlicher und nicht rechtlicher Themen hinweg. Wir decken mit unserer Beratung die rechtlichen Themen ab. Immer 

mehr von dem, was bisher freiwillig war, wird gesetzlich kodifiziert. Das Puzzle ESG-Gesetzgebung wird immer vollständiger.
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#1 Öko-Werbung vor dem Aus? Die Folgen der strengen EU-Vorgaben für Green Claims 

und Green Brands 
Dr. Wiebke Baars und Andreas Bauer am 8. Februar 2024

#2 Bürokratiemonster CBAM? Was Unternehmen über das neue CO2-

Grenzausgleichssystem wissen müssen 
Rebekka Ackermann, Moritz Hessler und Dr.-Ing. Tim Mittler am 15. Februar 2024

#3 LkSG in der Praxis: Wie gehen Unternehmen am besten mit hohen Risiken um? 
Sebastian Rünz und Markus Löning am 22. Februar 2024

#4 ESG Linked Loans im Trend: So funktionieren grüne Unternehmenskredite 
Clemens Niedner und Stefan Zeller am 29. Februar 2024

#5 R2R in B2C: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Recht auf Reparatur 
Dr. Benedikt Rohrßen und Dr. Ulrich Spiegel am 7. März 2024

#6 CSRD und ESRS: Woher kommen die Daten für Umweltschutz-Reportings? 
Dr. Rebekka Krause, Dr. Jonas Woitzyk und Lisa Knothe am 14. März 2024
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1) Die Geschäftsleitung hat eine nachhaltige ökonomisch nachhaltige Geschäftsstrategie festzulegen, in der die Ziele des Instituts 

für jede wesentliche Geschäftsaktivität sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt werden. Diese 

Strategieentwicklung setzt daher eine eingehende, zukunftsgerichtete Analyse des Geschäftsmodells voraus. Bei der 

Festlegung und Anpassung der Geschäftsstrategie sind sowohl externe Einflussfaktoren (z. B. Marktentwicklung, 

Wettbewerbssituation, regulatorisches Umfeld, veränderte Umweltbedingungen und Transition zu einer nachhaltigen Wirtschaft 

unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungen über einen angemessen langen Zeitraum) als auch interne Einflussfaktoren (z. 

B. Risikotragfähigkeit, Liquidität, Ertragslage, personelle und technisch-organisatorische Ressourcen) zu berücksichtigen. Im 

Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren sind Annahmen zu treffen. Die Annahmen sind einer 

mindestens jährlichen und anlassbezogenen Überprüfung zu unterziehen; erforderlichenfalls ist die Geschäftsstrategie 

anzupassen.

2) Die Geschäftsleitung hat eine mit der Geschäftsstrategie und den daraus resultierenden Risiken konsistente Risikostrategie 

festzulegen. 
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Nachhaltige Geschäfts- und Risikostrategie durch 
die Geschäftsleitung, AT 4.2 MaRisk (1/2)

Messbar Nachvollziehbar

Kriterien und ZieleVollständig
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Wie reagiert der 

Finanzierungsmarkt?
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Sustainable Finance Produkte

?
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Reporting

Folgen eines Verstoßes

Reporting 

Zinsregelung/  Margenanpassung 

Verwendungszweck  

Rollen und Definitionen

ESG- Ergänzung (Opt-In)

Rollenbeschreibung Koordinator

ESG Ergänzungsvereinbarung
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Definitionen 

Definitionen sind technisches Element, das von den vereinbarten Konzepten und inhaltlichen Eckpunkten abhängt

Beispiele für den Regelungsbedarf für Definitionen in Sustainability Linked Loans: 

▪ Base Margin 

▪ ESG Margenanpassung / ESG Bonus / Sustainability Margin 

Adjustment 

Margenanpassung

▪ ESG Rating / ESG Ratingagentur

▪ Key Performance Indicators/ KPIs / Sustainability Performance Targets 

▪ Sustainability Effective Date 

Rating / KPI

▪ ESG Bericht/ Sustainability Report 

▪ ESG/ Sustainability Compliance Certificate 

ESG Reporting

▪ Charity Contribution (nicht im LMA)

Optional 
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Zinsregelung/ Margenanpassung

Anpassungsmechanismus:

▪ Malus: Margen-Step up bei Verschlechterung des Nachhaltigkeitsprofils des Kreditnehmers/ der Gruppe  

▪ Bonus: Margen-Step down bei Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils des Kreditnehmers/ der Gruppe

▪ Ersparnisse können je nach Konstellation dem Unternehmen / den Banken zugute kommen oder für wohltätige oder nachhaltige Zwecke 

gespendet werden 

▪ Anpassungen von bis zu +/- 7,5 Basispunkten verbreitet, aber auch höhere Anpassungen möglich

Zeitpunkt für Anpassung: Anknüpfung an Rating oder Erreichung von KPIs und die Einreichung des ESG Compliance Certificates

Teilweise Einbeziehung der ESG-Margenanpassung bei Berechnung der Bereitstellungsprovision (teilweise nur Abstellen auf „Margin Ratchet“ oder 

bei der LMA auf festen Prozentsatz)

Anpassungsmechanismus für den Fall, dass der ESG-Bericht unrichtig ist (Sustainability Compliance Certificate Inaccuracy)

Sprechklauseln für den Fall des Wegfalls des Ratings oder für den Fall, dass die KPIs nicht mehr verfügbar oder berechenbar sind – auch bei 

Änderung der Ratingmethodik.(Sustainability Amendment Event)
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Rating oder Key Performance Indicators?

▪ KPI-basierte ESG Loans: spezifische, messbare 

Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) z.B. 

CO2-Emissionen, Energieverbrauch, Diversität in 

Führungspositionen oder Mitarbeiterzufriedenheit.

▪ Ratingbasierte ESG Loans: ESG-Rating des Unternehmens 

von externen Agenturen spiegelt die allgemeine ESG-

Leistung des Unternehmens wider.

▪ In der Praxis zunehmende Beliebtheit von KPI-basierten 

Regelungen gegenüber den ratingbasierten Ansätzen, da 

KPI-basierte Ansätze eine maßgeschneiderte und direkte 

Verbindung zwischen den Finanzierungsbedingungen und 

den spezifischen ESG-Zielen des Unternehmens 

ermöglichen, eine größere Flexibilität bieten und genauer auf 

die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Kreditnehmers 

zugeschnitten werden. Zudem fördern sie eine stärkere 

interne Motivation der Mitarbeiter für die festgelegten ESG-

Ziele.
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Die Praxis
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Datenlage, Greenwashing und Implementierung
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Die Krux mit dem Rendezvous

12.1 ESG-Ergänzungsvereinbarung 

a) Die GESELLSCHAFT ist berechtigt, mit dem ESG-KOORDINATOR und dem

KONSORTIALFÜHRER (letzterer handelnd auf Weisung aller KREDITGEBER) in

Verhandlungen über den Abschluss der ESG-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG einzutreten,

um gemeinsam ESG-KPIs, ESG-ZIELWERTE und die ESG-MARGENANPASSUNG

festzulegen. Die PARTEIEN sind nicht verpflichtet, entsprechende Verhandlungen

aufzunehmen oder eine ESG-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG abzuschließen.

b) Im Falle des Abschlusses einer ESG-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG treten die

Bestimmungen der abgeschlossenen ESG-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG verbindlich für

alle PARTEIEN in Kraft ("INKRAFTTRETEN DER ESG-ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG").

Jede PARTEI stimmt bereits jetzt dem Abschluss der nach Maßgabe der

Bestimmungen dieser Ziffer 12 (ESG-Margenanpassung) abgeschlossenen ESG-

ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG durch die GESELLSCHAFT, den ESG-KOORDINATOR

und den KONSORTIALFÜHRER (letzterer handelnd auf Weisung aller KREDITGEBER) zu.
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Q&A
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